
Nachtermin zur Schulaufgabe stellen - oder nicht?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 30. April 2009 23:10

ich sehe es auch so wie Meike.

Das Problem ist: die Strafe hat juristisch keinen Bestand. Selbst wenn sie in der Schulordnung
steht.

Wenn man die Schülerin bestrafen will (was ich in der Situation eh nicht würde), muss man
unterscheiden zwischen der Leistungsbewertung und der "Strafe", darf aber
Leistungsbewertung (also die Note) und die Strafe für das "Nichtabmelden" nicht miteinander
kombinieren. Etwas anderes wäre ggf. ein echtes Schwänzen, dann wäre die Arbeit woh eine 6.
Aber ein "Schwänzen" liegt hier ja nicht vor.

kl. gr. Frosch
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